
Hotel-Stornoversicherung 
Ferienschutz Deutschland 
 
 

Dokumente zur Versicherungspolice 09 
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Buchungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungsbeschreibungen. 
Der Versicherungsabschluss ist auf der Buchungsbestätigung (Versicherungspolice) dokumentiert! 
 
 

Die Produkte im Überblick 
 

en versicherten Ereignissen mit Ausnahme von 

cherung 

ranken-Rücktransport (optional) 

Krank vor oder während der Reise? 
nd fachkundige Hilfe weltweit! 

mpetent und Zahlungskürzungen lassen 

24 - 245 

• Halten Sie die genaue Anschrift und Telefonnummer Ihres derzeitigen Aufenthaltsortes 

ei. 
• rn Sie möglichst genau den Sachverhalt und halten Sie alle notwendigen Anga-

 
W r 

e

ngsbestätigung und weiteren Nachweisen richten Sie 
tte an die Schadenabteilung der Mondial Assistance International AG (Anschrift siehe 

 
eiseart: gültig für alle gebuchten Arrangements eines Beherbergungsbetriebs, die der 

eltungsbereich: Deutschland, das benachbarte Ausland und Italien 

aximaler Reisepreis: € 10.000,- je Arrangement 

eisedauer: Die Versicherungen gelten für die Dauer einer Reise (vom Antritt der Reise 

g für jeweils ein gebuchtes Arrangement (= Preis für das Arrangement 

rhalb 

en 

us, 

 

ersicherungsschutz besteht nur für die namentlich auf der Reisebestätigung / 
ist. 

uf Grund der rechtlichen Umfirmierung unserer Hauptniederlassung ändert sich unsere 

ie vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen werden von der Mondial Assistance 

 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter  

ondial Assistance International AG 

auptsitz der Aktiengesellschaft ist Wallisellen/Schweiz 
en 

Reiserücktritt-Versicherung 
Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt bei all
ambulant behandelten Erkrankungen, Unfällen oder Schwangerschaften. Hier fällt ein 
Selbstbehalt von 20 % der Stornokosten (mindestens € 25,- je Person / Objekt) an. 
 
Reiseabbruch-Versicherung 
Selbstbehalt: siehe Reiserücktritt-Versi
 
K
 
Reise-Assistance 
 
 
 

Hilfe im Notfall 
 

Die Reise-Assistance garantiert rund um die Uhr schnelle u
Unsere Spezialisten beraten und informieren Sie ko
sich gegebenenfalls vermeiden. 
 
Telefon + 49 (0) 89 6 24 
Telefax + 49 (0) 89 6 24 24 - 246 
 
Wichtig! 

bereit. 
• Notieren Sie sich die Namen Ihrer Ansprechpartner wie z.B. Arzt, Krankenhaus, Poliz

Schilde
ben bereit (z.B. Anschrift Ihrer Bank, Konto-/Kreditkartennummer, Bankleitzahl etc.). 

enn Sie Fragen zu den Versicherungsleistungen haben, kontaktieren Sie unse
rvice-Team. Wir informieren Sie rund um das Thema Reiseversicherungen: S

Telefon + 49 (0) 89 6 24 24 - 460 
Telefax + 49 (0) 89 6 24 24 - 244 
E-Mail: service@elvia.de 
 
Ihre Schadenmeldungen inkl. Buchu
bi
rechts) oder melden Sie uns Ihren Schaden schnell und einfach per Internet unter 
www.elvia.de/schadenmeldung 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise 
R
Hotelier / Vermieter direkt in Rechnung stellt 
 
G
 
M
 
R
bis zur Rückkehr). 
 

inzelprämie: gültiE
für alle Personen zusammen bzw. Mietpreis für ein Objekt, z. B. Ferienwohnung) 
 

bschlusshinweise: Der Abschluss des Reiserücktritt-Schutzes sollte bei Buchung der A
Reise erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Bei 
Buchungen ab 29 Tagen vor Reiseantritt ist die Versicherung sofort, spätestens inne
der nächsten 3 Werktage, abzuschließen. Die Reiserücktritt-Versicherung gilt jeweils nur 
für die gemäß Reisebestätigung gebuchte Reise bis zum Antritt der Reise. Die Reise ist 
angetreten, wenn eine der bei dem Beherbergungsbetrieb gebuchten Reiseleistungen 
ganz oder teilweise in Anspruch genommen werden. In den übrigen Versicherungsspart
beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der versicherten Reise und endet mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der versicherten 
Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über das planmäßige Reiseende hina
wenn die vereinbarte Versicherung die gesamte geplante Reise erfasst und sich die 
Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu
vertreten hat. 
 
V
Versicherungspolice aufgeführte(n) Person(en) und wenn die Prämie dafür bezahlt 
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versicherungs-
schutz,  der Laufzeit des Vertrages und dem Preis der versicherten Reise. Prämien für 
höhere Reisepreise auf Anfrage. 
 
 
A
Firmierung in Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland. 
ELVIA Reiseversicherungen werden als Marke weitergeführt. 
 
D
International AG nach Maßgabe der nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. 
Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. Die Versicherungsteuer ist in den Prämien 
enthalten. Gebühren werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsumfang sind
die in der Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und Leistungsbeschreibungen. 
 

 
M
Niederlassung für Deutschland 
Ludmillastraße 26 
81543 München 
 
H
Hauptbevollmächtigter für Deutschland: Olaf Nink, Münch
HRB 4605 AG München

- 1 - 



Produkt- und Verbraucherinformationen 
 

eses Informationsblatt soll Ihnen in knapper Form einen Über-

zt die 

vertraglich ges  aus dem versicherten 

iseantritt. 

 u .a. die nach Vertragsabschluß auftretende unerwartete 

rsicherungsschutz besteht u. a. für Ereignisse, mit denen zur 

tt ein versichertes Ereignis ein, so müssen Sie die Buchung 

rsetzt 

die zusätzli en nach Art und Qualität 

 der nicht genutzten Reiseleistung vor 

 den versicherten Ereignissen, Ausschlüssen, Obliegenheiten und 

nisch sinnvollen und vertretba-

 besteht u. a. für Rücktransporte aufgrund 

tte wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten 

fällen im Ausland: bei Krankheit, Unfall, 

Für alle Versicherungssparten ist bei Beschwerden die Bundesanstalt 

atenschutz: 
n Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

re Einwilligung dazu über die Beendigung 

 als 30 Tagen: 

(Brief, Fax, E-Mail) und braucht 

6, 81543 München, 

as Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit internationa-

Di
blick über unsere Versicherungsprodukte verschaffen. Beschrieben 
sind nur die wesentlichen Inhalte. Der Versicherungsschutz 
einschließlich Versicherungssummen und Selbstbehalt-Regelungen 
ist abschließend dargestellt in Ihren Dokumenten zur Versiche-
rungspolice und den AVB. 
 
Reiserücktritt-Versicherung erset
 

Stornokosten• chuldeten 
Reisearrangement bei Nichtantritt der Reise; 

• Mehrkosten der Anreise bei verspätetem Re
 
Versichert ist
schwere Erkrankung der versicherten Person oder eines nahen 
Angehörigen, die die planmäßige Durchführung der Reise unzumutbar 
macht. Eine unerwartete schwere Erkrankung liegt vor, wenn aus 
dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und der Arbeits- und 
Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome auftreten, die dem 
Reiseantritt entgegen stehen und Anlass zur Stornierung geben. 
Weitere versicherte Ereignisse siehe § 2 AVB RR. 
 
Kein Ve
Zeit der Buchung zu rechnen war. Weitere Ausschlüsse in §§ 3 AVB 
RR, 5 AVB AB. 
 
Tri
unverzüglich stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu 
halten. Je später Sie stornieren, desto höher werden diese. Wird erst 
später storniert, weil die erhoffte Heilung oder Besserung nicht eintritt, 
kann die Ersatzleistung gekürzt werden (s. § 9 AVB AB). Vermeiden Sie 
diese Kürzung, indem Sie sich bei schweren Erkrankungen oder 
Unfallverletzungen unverzüglich an die Assistance wenden. Diese berät 
Sie zur Frage, ob storniert werden soll. Folgen Sie der Empfehlung, 
kommt eine Kürzung der Versicherungsleistung nicht in Betracht. 
 

Reiseabbruch-Versicherung e
 

Rückreisekost• ch entstandenen 
der versicherten Reise;  

• den anteiligen Reisepreis
Ort bei nicht planmäßiger Beendigung bzw. Unterbrechung der 
Reise wegen unerwarteter schwerer Erkrankung. 

 
Zu
zum Selbstbehalt siehe Reiserücktritt-Versicherung. 
 
Kranken-Rücktransport 
ELVIA erstattet die Kosten für den medizi
ren Rücktransport der versicherten Person in das dem Wohnort der 
versicherten Person nächstgelegene, geeignete Krankenhaus sowie im 
Todesfall die Überführungskosten. 
 

ein VersicherungsschutzK
von Heilbehandlungen, deren Notwendigkeit der versicherten Person vor 
Reiseantritt bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten 
Umständen rechnen musste. Weitere Ausschlüsse in §§ 3 RT, 5 AVB AB. 
 
Bi
unverzüglich an die Assistance. 
 
Reise-Assistance 
Bietet weltweite Hilfe bei Not
Tod, bei Verlust von Zahlungsmitteln oder bei Strafverfolgung. Organi-
siert Kranken-Rücktransport mit medizinisch adäquaten Mitteln, sobald 
medizinisch sinnvoll und vertretbar. Unter einer zentralen Rufnummer 
steht die Assistance 24 Stunden täglich zur Seite.  
 
 
 
 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, zuständig. 
 
D
Entsprechend de
informieren wir Sie darüber, dass im Schadensfall Daten zu Ihrer 
Person gespeichert werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertra-
ges notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages oder des Schadens 
werden ggf. Anfragen an andere Versicherer gerichtet und Anfragen 
anderer Versicherer beantwortet. Außerdem werden Daten an den 
Rückversicherer übermittelt. 
Wir weisen darauf hin, dass Ih
des Versicherungsvertrages hinausgeht. Mit Ablehnung eines Antrages 
zum Vertragsabschluss endet die Einwilligung. Die Anschrift der 
jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt. 
 

iderrufsrecht für Verträge mit einer Laufzeit von mehrW
Der Versicherungsvertrag gilt auf der Grundlage der Vertragsbestim-
mungen, der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinforma-
tion als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
tragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses 
Versicherungsscheins widerruft. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf muss in Textform erfolgen 
keine Begründung zu enthalten; er ist zu richten an: 
Mondial Assistance International AG, Ludmillastraße 2
Telefax + 49 (0) 89 6 24 24 - 244, E-Mail: service@elvia.de 
 
D
les Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
können vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person bei 
dem Gericht des Geschäftssitzes oder der Niederlassung des Versiche-
rers erhoben werden. Ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person eine natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht 
erhoben werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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Bedingungen für ELVIA Reiseversicherungen der 
Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland 

 
Im Folgenden kurz ELVIA genannt 

e nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle ELVIA 

 1 Wer ist versichert? 
ic die namentlich genannten Personen oder 

 Für welche Reise gilt die Versicherung? 
ersicherte Reise im 

 Wann ist die Prämie zu zahlen? 
P es Versicherungsscheins zu 

Wann beginnt und wann endet die Versicherung? 
ngsschutz 

 des Versicherungsvertrages 

2. 
it dem Antritt der versicherten 

b) em vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der 

c) hutz über das planmäßige 

 
In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? 

treik, innere Unruhen, Kriegsereignisse,

2.  rsätzlich herbeiführt;

Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbeding

Die v
ten und unnötige Ko

2.  verzüglich ELVIA anzuzeigen; 
 darzuleg

 
Wann zahlt ELVIA die Entschädigung? 

er Höhe nach fe

Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche 

1.  Ers  Dritte gehen entsprechend der gesetzli

2. 

3. 

§ 9 Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf 
d 

1.  W enheit vorsätzlich verletzt, ist ELVIA von der 

2. 

3. hren, 
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstan-

den ist und die versicherte Person von den Umständen zur Gel-

 
§ 1
1.  en Person und des 

Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). 

§ 11

Welches Recht findet Anwendung? 

ode r 
Zei ohnsitz oder ihren ständi-

2. 

 

V V/FSD 

bei verspätetem 
ichert? 

 Bei Nichtantritt der Reise sind die vertraglich geschuldeten Storno-
o

2. Bei aus einem der unter § 2 genannten 

 Anrei-

3. 

 
§ 2
1. teht, wenn die planmäßige Durchführung 

der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder 

verträglichkeit; 
er Reiseantritt infolge dessen nicht 

 der versicherten Person durch Feuer, 

fern der materielle Schaden er-

tzes durch den Arbeitgeber; 

ts-

ise widerspricht; 

 Prüfungstermin gebucht war und 

werden kann und die Kosten nicht von 

r, deren Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder, 
ltern, Enkel, 

b) 

c)  eine 

gemeinsam eine Reise gebucht, 

3.  Be
info
let

schuldeten Stornokosten zum Zeitpunkt des versicherten Ereignis-

 
§ 3

ein Versicherungsschutz besteht 
) 

ge
s- oder Servicegebühren, die der 

3.  n zur Zeit der Buchung zu rechnen war;  

astro-
er-

5. 
 
§ 4 se stornieren 

Welche sonstigen Obliegenheiten hat  die versicherte 

Die ve
1.  di sgrun-

de cktrittskosten möglichst gering zu halten. 
ngen und schweren Unfallver-

 

2. 

ornierung eines Objekts zusätzlich eine Bestätigung 

3. 

ndlungsdaten nachzu-

4. 

 

So stbehalt in jedem 
chadensfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 

ELVIA 
h? 

  Organisation der Rückreise 
se, wenn die 

ver eise aus einem der in § 2 AVB RR genann-
enden kann. Die Einschränkungen 

2.  
 

AVB RR genannten Gründe 
inschränkung vorliegt (§ 3 AVB RR) die nachste-

tgebucht und versichert sind;  

c) rson 

planmäßige Beendigung der 

d)

e)

 höchstens jedoch den an-

3.  Wi
die
ne d 

4. 

zuweisen. 

 
 

 
Allgemeine Bestimmungen 
für ELVIA Reiseversicherungen 
AVB AB 09 
 
Di
Reiseversicherungen. Die nachfolgend abgedruckten AVB gelten für die 
jeweilige Versicherung. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie die 
betreffende Versicherung vertraglich vereinbart haben. 
 
§
Vers herte Personen sind 
der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, sofern die 
Versicherungsprämie gezahlt wurde. 
 
§ 2
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils v
vereinbarten Geltungsbereich.  
 
§ 3
Die rämie ist gegen Aushändigung d
zahlen. Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die 
Prämie vor Reiseantritt / Versicherungsbeginn gezahlt wurde. 
 
§ 4  
1. In der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicheru

mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die gebuchte 
Reise und endet mit dem Reiseantritt.  
Nach Reisebuchung ist der Abschluss 
bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Ab dem 29. Tag vor Reisean-
tritt muss der Abschluss des Versicherungsvertrages binnen drei 
Werktagen nach Reisebuchung erfolgen. 
In den übrigen Versicherungssparten 
a) beginnt der Versicherungsschutz m

Reise und 
 endet mit d
Beendigung der versicherten Reise; 

 verlängert sich der Versicherungssc
Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die ge-
samte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der Rei-
se aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht 
zu vertreten hat. 

§ 5  
Nicht versichert sind 
1.  Schäden durch S  Pande- • Schwangerschaft, sofern d

mien, Kernenergie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher 
Hand sowie Schäden in Ländern, für welche das Auswärtige Amt 
eine Reisewarnung ausgesprochen hat; 
Schäden, welche die versicherte Person vo  

3.  Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart. 
 
§ 6  t 

heblich ist oder sofern die Anwesenheit der versicherten Person 
zur Aufklärung erforderlich ist; 

• Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer 
mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten betriebsbe-
dingten Kündigung des Arbeitspla

unternehmen (Obliegenheiten)? 
ersicherte Person ist verpflichtet, 

1.  den Schaden möglichst gering zu hal sten zu • unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsverhält-
nisses durch die versicherte Person oder einer mitreisenden 
Risikoperson, sofern diese Person bei der Reisebuchung arbei

vermeiden; 
den Schaden un

3.  das Schadenereignis und den Schadenumfang en und los gemeldet war oder als Schulabgänger noch keinen Ausbil-
dungsvertrag abgeschlossen hatte; 

• Arbeitsplatzwechsel, sofern die Reise vor Bewerbung gebucht 
wurde, die Reise binnen der Probezeit (max. 6 Monate) anzutreten 
wäre und der Arbeitgeber einer Durchführung der Re

ELVIA jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. 
Zum Nachweis hat die versicherte Person Original-Rechnungen und 
-Belege einzureichen, gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der 
Ärzte der Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden und es 
ELVIA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen. 

§ 7  
Hat ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und d stge-

• Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung während der 
Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, sofern die 
Reise vor dem ursprünglichenstellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt. 

 
§ 8  

gegen Dritte hat? 
atzansprüche gegen chen 

der Termin der Wiederholungsprüfung unerwartet in die Zeit der 
versicherten Reise fällt; 

• unerwartete Einberufung der versicherten Person zum Grund-
wehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern der 
Termin nicht verschoben Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf ELVIA über, 

soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht. 
 Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 

 

einem Kostenträger übernommen werden; 
• unerwartete schwere Erkrankung, schwere Unfallverletzung oder 

Impfunverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten Hundes der 
versicherten Person. 

Rechtsübergang auf Wunsch von ELVIA schriftlich zu bestätigen.  
 Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht von 
ELVIA vor. ELVIA tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage von 
Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird. 
 
  

Versicherungsleistung durch Obliegenheitsverletzung un
Verjährung? 

ird eine Oblieg
Verpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist 
ELVIA berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte 
Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist ELVIA zur Leistung 
verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht von ELVIA ursächlich ist. 

 Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Ja

tendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen. 

0 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen? 
Anzeigen und Willenserklärungen der versichert

2.  Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt. 
 

 Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltendmachung 
der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag zuständig? 

1.  Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München 
r der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person zu

t der Klageerhebung ihren ständigen W
gen Aufenthalt hat. 

 Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entge-
gensteht. 

Reiserücktritt-Versicherung 
B RR 09 HSA

 
§ 1 Was ist bei Nichtantritt der Reise und 

Reiseantritt vers
1.

k sten aus dem versicherten Reisearrangement versichert. 
 verspätetem Reiseantritt 

Gründe erstattet ELVIA die nachweislich entstandenen Mehrkosten 
der Anreise nach Art und Qualität der ursprünglich gebuchten
se sowie den anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistungen 
vor Ort. Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten Storno-
kosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären.  
Kann die Reise wegen Sturm, Blitzschlag, Hochwasser, Lawinen am 
Urlaubsort nicht oder nur verspätet angetreten werden, erstattet 
ELVIA die vertraglich geschuldeten Stornokosten oder den anteili-
gen Preis für die gebuchte, wegen der verspäteten Anreise jedoch 
nicht genutzte Leistung. 

 Unter welchen Voraussetzungen erbringt ELVIA die Leistungen? 
Versicherungsschutz bes

eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes 
von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird: 
• Tod; 
• schwere Unfallverletzung; 
• unerwartete schwere Erkrankung; 
• Impfun

möglich oder nicht zumutbar ist; 
• Schaden am Eigentum

Explosion, Sturm, Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben oder vor-
sätzliche Straftat eines Dritten, so

• Nichtversetzung eines Schülers, sofern die Reise vor Kenntnis 
hiervon gebucht wurde und die Durchführung der Reise nicht 
zumutbar oder unmöglich ist;  

2.  Risikopersonen sind neben der versicherten Person 
a)  die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegat-

te oder Lebenspartne
Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, Große
Onkel und Tanten, Nichten und Neffen, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person; 

 diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebe-
dürftige Angehörige betreuen; 

 diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person
Reise gebucht und versichert haben, und deren Angehörige. 
Haben mehr als vier Personen 
gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der 
versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. 

i notwendiger Unterbringung oder Pflege einer Risikoperson 
lge unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerer Unfallver-

zung erstattet ELVIA wahlweise anstelle der Stornokosten die 
Betreuungs- oder Pflegekosten bis zur Höhe der vertraglich ge-

ses bei unverzüglicher Stornierung. 

  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten? 

K
1.  für Risiken, die in § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB

nannt werden; 
2. für Entgelte, z. B. Bearbeitung

Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise erhebt; 
für Ereignisse, mit dene

4.  sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf einen Terrorakt, ein Flugunglück, eine Naturkat
phe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegs
eignissen oder Terrorakten aufgetreten ist; 
bei Schub einer chronischen psychischen Erkrankung. 

  Wann muss die versicherte Person die Rei
(Obliegenheit) und welche Hilfestellung bietet ELVIA?  

Person zu beachten? 
rsicherte Person ist verpflichtet, 

e Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktritt
s zu stornieren, um die Rü

 Bei unerwarteten schweren Erkranku
letzungen unterstützt der medizinische Dienst der Assistance die 
versicherte Person bei der Entscheidung, ob und ggf. wann die
Reise storniert werden soll. Eine Kürzung der Versicherungsleistung 
nach § 9 AVB AB aufgrund Verletzung der Obliegenheit zur unver-
züglichen Stornierung der Reise kommt nicht in Betracht, wenn sich 
die versicherte Person unverzüglich nach Eintritt des versicherten 
Rücktrittsgrundes an die Assistance wendet und deren Empfehlung 
Folge leistet; 

 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der 
Stornokosten-Rechnung nebst Zahlungsnachweis bei ELVIA einzu-
reichen, bei St
des Vermieters über die Weitervermietung; 

 schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, 
Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches 
Attest mit Angabe von Diagnose und Beha
weisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für 
Psychiatrie; 

 alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter 
Originalunterlagen nachzuweisen (§ 6 AVB AB). 

§ 5  Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person? 
fern nicht anders vereinbart, beträgt der Selb

S
jedoch € 25,- je Person / Objekt. 
 
Reiseabbruch-Versicherung 

VB RA 09 HSV/FSD A
 
§ 1 Welche zusätzlichen Leistungen bietet 

bei Reiseabbruc
1.
 Die Assistance organisiert auf Wunsch die Rückrei

sicherte Person die R
ten Gründe nicht planmäßig be
aus § 3 AVB RR gelten entsprechend. 
Kostenerstattung 
ELVIA erstattet bei nicht planmäßiger Beendigung oder Unterbre-
chung der Reise aus einem der in § 2 
und soweit keine E
hend genannten Kosten: 
a)  die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten 

nach Art und Qualität der gebuchten und versicherten Reise, 
sofern An- und Abreise mi

b)  den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten 
versicherten Reiseleistung vor Ort; 

 die zusätzlichen Kosten der Unterkunft der versicherten Pe
nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten Leistung, 
wenn für die versicherte Person die 
Reise nicht zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoperson 
wegen schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer 
Erkrankung nicht transportfähig ist und über den gebuchten 
Rückreisetermin hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss; 

 die zusätzlichen Kosten der Unterkunft der versicherten Person 
nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten Leistung, 
wenn die versicherte Person die Reise wegen Sturm, Blitz-
schlag, Hochwasser, Lawinen oder Erdrutsch am Urlaubsort 
nicht planmäßig beenden kann; 

 Kann die versicherte Person einer gebuchten Rundreise vorü-
bergehend nicht folgen, so erstattet ELVIA die Nachreisekosten 
zum Wiederanschluss an die Reisegruppe,
teiligen Reisepreis der noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung. 

rd die Reise nicht planmäßig beendet oder unterbrochen, so hat 
 versicherte Person unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzu-
hmen. Die versicherte Person hat zur Aufklärung beizutragen un

nachzuweisen, dass die planmäßige Durchführung der Reise nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 
Die Obliegenheiten des § 4 AVB RR gelten entsprechend. Zusätzli-
che Rück- oder Nachreisekosten sowie nicht genutzte Reiseleistun-
gen sind durch Originalbelege nach
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§ 2  Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person? 
fern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem 

densfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 

 einer außerplanmäßigen Rückreise wegen eines Notfalles, der nicht 
ance 

bei de r Rückreise. Umbuchungskosten und zusätzliche 

 die Kosten  
 des Krankentransports wegen auf der Reise akut eintretenden 

r
 

§ 2 VIA bei Kranken-Rücktransport 

rstattet 
-

tr erson in das ihrem Wohnort nächstgele-
te Krankenhaus; 

r Überführungskosten. 

§ 3

n Versicherungsschutz besteht für Krankentransporte und Überfüh-

1.  Kr enen die versicherte Person nach den ihr 

d anderen Suchtkrankheiten sowie Erkrankun-

en sind;  

4.  Psychotherapie; 

 verursacht wurden; 

§ 4

 versicherte Person ist verpflichtet  

un e aufzunehmen und 
raussetzungen zur Entlassung 

3. ion und 

 

V

ELVIA im Rahmen der Assistance? 
etet der versicherten Person während der Reise in 

nachstehend genannten Notfällen Hilfe und Beistand und trägt die 
s-

 
inweise für den Schadensfall

hzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
adenbestätigung, Attest) und 

ei

ELVIA ersetzt Ihnen im Versicherungsfall die vertraglich geschuldeten 

Dazu benötigt ELVIA: 

itervermietung) 

n 

• Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der 
Reiseteilnehmer und des Reisepreises; 

• Versicherungsnachweis; 

est vom Arzt am Urlaubsort 

 

en 

  p
df 
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So
Scha
jedoch € 25,- je Person / Objekt. 
 
§ 3 Welche Leistung erbringt ELVIA bei nicht versicherten 

Ereignissen? 
Bei
zu den versicherten Ereignissen der AVB RA zählt, hilft die Assist

r Umbuchung de
Rückreisekosten trägt die versicherte Person. 
 
Kranken-Rücktransport 
AVB RT 09 
 
§ 1 Was ist versichert? 
Versichert sind
1.

K ankheiten und Unfällen und 
2. der Überführung bei Tod.
 

  Welche Kosten erstattet EL
und Überführung? 

ELVIA e
1.  die Kosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rück

ansport der versicherten P
gene geeigne

2.  die unmittelbaren Kosten für die Überführung des verstorbenen 
Versicherten, wahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestattung 
vor Ort bis maximal zur Höhe de

 
  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 

zu beachten? 
Kei
rungen aufgrund von  

ankheiten, mit d
bekannten Umständen rechnen musste; 

2.  Alkohol-, Drogen- un
gen und Unfällen, die mit-/ursächlich auf den Missbrauch von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten zurückzuführ

3.  Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche und Schwan-
gerschaftsunterbrechungen und deren Folgen; 

 geistigen oder seelischen Störungen sowie Hypnose und
5.  Verletzungen, die durch die aktive Teilnahme an Wettkämpfen von 

Sportorganisationen und dem dazugehörigen Training
6.  versuchtem oder vollendetem Suizid und dessen Folgen. 
 

  Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbedingt 
unternehmen (Obliegenheiten)? 

Die
1. bei Eintritt einer akuten schweren Erkrankung oder Unfallverletzung 

verzüglich Kontakt mit der Assistanc
2. die Formalitäten und sonstigen Vo

aus stationärer Behandlung und zur Ausreise zu erfüllen und  
ELVIA alle Informationen bereitzustellen, die zur Organisat
Durchführung des Rücktransports erforderlich sind. 

Reise-Assistance 
B AS 09 A

 
§ 1  Welche Dienste bietet 
1.  ELVIA bi

entstehenden Kosten im jeweils bezeichneten Rahmen. Die Deckung
prüfung bleibt ELVIA vorbehalten; Dienstleistungen und Kosten-
übernahme-Erklärungen der Assistance sowie die Beauftragung von 
Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der 
Eintrittspflicht von ELVIA aus dem Versicherungsvertrag gegenüber 
der versicherten Person. 

2.  ELVIA hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten von 
ELVIA die nachstehend genannten Dienstleistungen im 24-Stunden-
Service zu erbringen. 

3.  Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleistun-
gen in Notfällen unverzüglich Kontakt zur Assistance aufzunehmen. 

4.  Soweit die versicherte Person weder von ELVIA noch von einem 
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge bean-
spruchen kann, hat die versicherte Person die Beträge innerhalb 
eines Monats nach Rechnungsstellung an ELVIA zurückzuzahlen. 

 
§ 2  Welche Hilfeleistung bietet die Assistance bei Krankheit und 

Unfall? 
1.  Ambulante Behandlung 
 Die Assistance informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten 

ärztlicher Versorgung und benennt, soweit möglich, einen deutsch 
oder englisch sprechenden Arzt. Die Assistance stellt jedoch nicht 
den Kontakt zum Arzt her. 

2.  Stationäre Behandlung 
 Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem 

Krankenhaus erbringt die Assistance folgende Leistungen: 
a)  Betreuung 
 Die Assistance stellt bei Bedarf über ihren Vertragsarzt Kontakt 

zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und zu den 
behandelnden Krankenhausärzten her; sie sorgt für die Über-
mittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf 
Wunsch informiert die Assistance Angehörige der versicherten Person. 

b)  Krankenbesuche 
 Bei stationärer Behandlung der versicherten Person organisiert 

die Assistance auf Wunsch die Reise für eine der versicherten 
Person nahe stehende Person zum Ort des Krankenhausauf-
enthalts und zurück zum Wohnort.  

c)  Kostenübernahme-Erklärung 
 Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt ELVIA dem Kran-

kenhaus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu € 13.000,-. 
Diese Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungs-
pflicht. ELVIA übernimmt im Namen der versicherten Person die 
Abrechnung mit dem zuständigen Kostenträger. 

3.  Kranken-Rücktransport 
 Sobald der Vertragsarzt der Assistance in Abstimmung mit den 

behandelnden Ärzten vor Ort es für medizinisch sinnvoll und ver-
tretbar erachtet, organisiert die Assistance den Rücktransport mit 
medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambulanz-
Flugzeugen) in das dem Wohnort der versicherten Person nächst-
gelegene geeignete Krankenhaus. 

 
§ 3  Welche Hilfe leistet die Assistance bei der Beschaffung von 

notwendigen Arzneimitteln? 
Die Assistance übernimmt in Abstimmung mit dem Hausarzt der 
versicherten Person die Beschaffung ärztlich verordneter Arzneimittel 
und den Versand an die versicherte Person, soweit dies möglich ist. Die 
Kosten der Präparate und des Versandes hat die versicherte Person 
innerhalb eines Monats nach Reiseende an die Assistance zu erstatten. 
 
§ 4  Welche Dienste leistet die Assistance bei Tod der versicher-

ten Person? 
Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die 
Assistance auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland 
oder die Überführung der verstorbenen Person zum Bestattungsort. 
 
§ 5  Welche Leistungen erbringt die Assistance bei Reiseab-

bruch und verspäteter Rückreise? 
Die Assistance organisiert die Rückreise, wenn die versicherte Person 
die Reise nicht planmäßig beenden kann, weil sie selbst, ihr Lebens-
partner, oder bei Buchungen bis zu vier Personen eine mitreisende 
Person, oder ein Angehöriger des genannten Personenkreises, oder 
diejenige Person, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebe-
dürftige Angehörige betreut, von einem der nachstehenden Ereignisse 
betroffen ist: 
• Tod; 
• schwere Unfallverletzung; 
• unerwartete schwere Erkrankung. 

§ 6  Welche Dienste bietet die Assistance in sonstigen Notfällen? 
1.  Umbuchungen 
 Versäumt die versicherte Person ein gebuchtes Verkehrsmittel oder 

ergeben sich Störungen bei den gebuchten Verkehrsmitteln, so ist 
die Assistance bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungskosten 
und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Auf Wunsch 
der versicherten Person informiert die Assistance Dritte über die 
Änderungen des vorgesehenen Reiseverlaufs. 

2.  Verlust von Reisezahlungsmitteln und Reisedokumenten 
a)  Kommt die versicherte Person in eine finanzielle Notlage, weil 

ihre Reisezahlungsmittel abhanden gekommen sind, stellt die 
Assistance den Kontakt zur Hausbank her. Die Assistance un-
terstützt die Hausbank bei der Übermittlung des zur Verfügung 
gestellten Betrags an die versicherte Person. Ist eine Kontakt-
aufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden nicht mög-
lich, stellt ELVIA der versicherten Person zur Überbrückung ein 
Darlehen bis zu höchstens € 1.500,- zur Verfügung. Dieser Be-
trag ist innerhalb eines Monats nach Ende der Reise an ELVIA 
zurückzuzahlen. 

b)  Kommen Kreditkarten oder Euroscheck-Karten abhanden, hilft 
die Assistance bei der Sperrung der Karten. Die Assistance haf-
tet jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung 
und für etwaig entstehende Vermögensschäden. 

c)  Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Assistance der versi-
cherten Person bei der Ersatzbeschaffung. 

3.  Strafverfolgungsmaßnahmen 
 Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die 

Assistance bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmet-
schers behilflich. ELVIA streckt Gerichts-, Anwalts- und Dolmet-
scherkosten bis zu € 3.000,- und, falls notwendig, Strafkaution bis 
zu € 13.000,- vor. Die versicherte Person hat die verauslagten Be-
träge unverzüglich nach Rückreise, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Monaten an ELVIA zurückzuzahlen. 

 
§ 7 Welche Informationen können bei der Assistance abgefragt 

werden? 
Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Assistance über 
• das nächstgelegene Konsulat (Anschrift und telefonische Erreich-

barkeit); 
• Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes 

der Bundesrepublik Deutschland. 
  
§ 8  In welcher Weise unterstützt die Assistance die Nachrich-

tenübermittlung zwischen der versicherten Person und Per-
sonen am Heimatort? 

1. Reiseruf 
 Kann die versicherte Person nicht erreicht werden, bemüht sich die 

Assistance um einen Reiseruf. ELVIA übernimmt hierfür die Kosten. 
2.  Übermittlung von Reisenachrichten 
 Kann die versicherte Person bei Änderungen im Reiseablauf oder 

bei einer aktuellen Notlage die nächsten Angehörigen oder den 
Arbeitgeber nicht erreichen, so bemüht sich die Assistance um die 
Übermittlung der Information. 

 
 

H
 

Was ist in jedem Schadensfall zu tun? 
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und Stornokosten abzüglich des bedingungsgemäßen Selbstbehalts. 
nac
Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Sch
zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege). 
 
Was müssen Sie tun, wenn fraglich ist, ob Sie Ihre Reise antreten 
können? (Reiserücktritt-Versicherung) 

t die Teilnahme an einer Reise durch ein versichertes ErIs gnis (siehe tigung des Vermieters über e
§ 2 AVB RR) unzumutbar bzw. unmöglich, so müssen Sie die Reise 
unverzüglich stornieren und ELVIA unterrichten. ACHTUNG: Tritt eine 
erhoffte Heilung oder Besserung nach Eintritt einer schweren Krankheit 
oder Unfallverletzung nicht ein, und wird deshalb später storniert, so 
ersetzt ELVIA grundsätzlich nicht die höheren Stornokosten, die 
dadurch entstehen. Wenden Sie sich daher unverzüglich nach Eintritt 
der Erkrankung oder Unfallverletzung an die Assistance. Wenn Sie der 
Empfehlung der Assistance bei der Entscheidung, ob und wann die 
Reise zu stornieren ist, Folge leisten, kommt eine Kürzung der Versi-
cherungsleistung nach § 9 AVB AB nicht in Betracht. 

• Reisebestätigung mit Angabe der gebuchten Leistung, der 
Reiseteilnehmer und des Reisepreises; 

hweis; • Versicherungsnac
• Stornokostenrechnung nebst Zahlungsnachweis (bei Stornie-

rung einer Ferienwohnung oder eines anderen Objektes eine Bestä-
ine evtl. We

•  Schadennachweis, z. B. bei Erkrankung, Unfallverletzung, Impfun- 
verträglichkeit oder Schwangerschaft ein ärztliches Attest (mit Ge-
burtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und Befund) – 
einen Vordruck für ein ärztliches Attest können Sie bei ELVIA anfor-
dern – sowie ggf. eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung; bei Tod 
eine Sterbeurkunde; bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungs-
schreiben des Arbeitgebers mit Angabe der Kündigungsgründe usw. 

 
Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihre Reise nicht planmäßig 
beenden können? (Reiseabbruch-Versicherung) 

 die planmäßige Beendigung der Reise aufgrund eines versicherteIst
Ereignisses (s. § 2 AVB RR) nicht zumutbar, dann reichen Sie zur 
Erstattung von Kosten gemäß §§ 1 und 2 AVB RA bitte folgende 
Unterlagen ein: 

• Belege über zusätzliche Rückreisekosten und Abrechnung des 
Reiseveranstalters über die nicht genutzten Leistungen; 

ztliches Att• Schadennachweis, z. B. är
(mit Geburtsdatum, Krankheits- und Behandlungsbeginn und Befund) 
oder polizeiliche Bestätigung eines Unglücksfalls und dergleichen. 

 
Wie verhalten Sie sich bei Krankheit, Verletzung oder anderen 
Notfällen während der Reise? (Kranken-Rücktransport / Reise-

ssistance) A
Wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten, 
insbesondere vor Klinikaufenthalten, bitte unverzüglich an die Assistance, 
damit die adäquate Behandlung bzw. der Rücktransport sichergestellt
werden kann. Für die Erstattung Ihrer vor Ort verauslagten Kosten 
reichen Sie bitte Originalrechnungen und / oder -rezepte ein. 
 
Wichtig: Aus den Rechnungen müssen der Name der behandelten 
Person, die Bezeichnung der Erkrankung, die Behandlungsdaten und 

e einzelnen ärztlichen Leistungen mit den entsprechenden Kostdi
hervorgehen. Rezepte müssen Angaben über die verordneten Medika-
mente, die Preise und den Stempel der Apotheke enthalten. 
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